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A N T R A G 

 
zum Abschluß nachstehender Spezial-Haftpflicht-Versicherungen für 

Reiseunternehmen (gilt auch für Incoming-Agenturen) 
 

Auftraggeber 

Strasse 

PLZ Ort 

Telefon Fax 

Internet Email 
 
Versicherungsdauer von ____________  12 Uhr mittags bis _____________ 12 Uhr mittags 
 
Die Vertragsdauer beträgt mindestens ein Jahr und verlängert sich stillschweigend um je ein 
weiteres Versicherungsjahr, wenn die schriftliche Kündigung nicht spätestens drei Monate 
vor Ablauf der anderen Partei zugegangen ist.  
 

Hierdurch beantragen wir über Travelsafe GmbH, Passau die angekreuzte Haftpflicht-
Versicherungen für unser Unternehmen bei der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung 
AG, Hannover einzudecken. Die einzelnen Versicherungen sind rechtlich selbständige, von 
einander unabhängige Verträge. Versicherungsbeginn ist jeweils der Monatserste. Alle 
Prämien verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Versicherungssteuer von derzeit 19 %.  
 

 
o  1. Spezial-Haftpflicht-Versicherung für Reiseveranstalter 
 
Zu versichern ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts aus der Veranstaltung 
von Pauschalreisen einschließlich der Büro-/Betriebshaftpflichtversicherung bis max. 
€ 5 Mio. pauschal für Personen- und Sachschäden und € 100.000,-- für Vermögensschäden 
je Versicherungsfall, max. das Doppelte je Versicherungsjahr. Zusätzlicher 
Versicherungsschutz besteht für die  Umwelthaftpflichtbasisversicherung mit € 5 Mio. und die 
Umweltschadenbasisversicherung mit max. € 1 Mio. je Versicherungsfall.  
 

Kein Selbstbehalt bei Personenschäden; bei Sachschäden lediglich € 250,-- und bei 
Vermögensschäden 10 % (mind. € 50,-- / max. € 250,--) je Versicherungsfall. Je 10 % 
Selbstbehalt bei der Umwelthaftpflichtbasisversicherung (max. € 2.500,--) und der 
Umweltschadenbasisversicherung (max. € 5.000,--) je Versicherungsfall.  
 

JAHRESPRÄMIE bis 500 Reiseteilnehmer   € 430,-- zzgl. gesetzl. Versicherungssteuer 
o + Prämienzuschlag bei leichter Risikoerhöhung  € 170,-- zzgl. gesetzl. Versicherungssteuer 
o + Prämienzuschlag bei mittlerer Risikoerhöhung  € 430,-- zzgl. gesetzl. Versicherungssteuer 

 

 
Bei über 500 Reiseteilnehmer erfolgt die Abrechnung pro Person wie folgt: 
 

bei Flugreisen € 1,09
bei Schiffsreise  € 0,97
bei Bus / Bahnreisen und Selbstfahrern  € 0,86
+ Zuschlag bei leichter Risikoerhöhung  € 0,35
+ Zuschlag bei mittlerer Risikoerhöhung  € 0,60

 
Der Versicherungsschutz wird für alle Teilnehmer an den vom Versicherungsnehmer veranstalteten Reisen 
gewährt. Die Prämienberechnung erfolgt bei Erreichen der Teilnehmerzahl von über 500 Personen rückwirkend 
auf Basis der Einzelprämie, mind. jedoch mit € 560,--. Alle Prämien verstehen sich zzgl. Versicherungssteuer von 
derzeit 19 %.                              ... 
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o 2. Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung für Reisebüros  
 
Zu versichern ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts aus dem Betrieb einer 
Reisebüro-Vermittlertätigkeit einschließlich der Büro-/Betriebshaftpflicht-Versicherung 
bis € 3 Mio. pauschal für Personen- und Sachschäden inkl. Umwelthaftpflichtbasisdeckung 
sowie einer Deckungssumme von € 50.000,-- für Vermögensschäden je Schadensfall, max. 
jedoch das Doppelte je Versicherungsjahr.  
 
Selbstbeteiligung: 10 % des Versicherungsfalls (mind. € 50,-- / max. € 250,--)  
 
o JAHRESPRÄMIE je Betriebsstätte € 350,-- zzgl. VSt
o  Erhöhung Deckungssumme Kreditkartenrisiko auf € 750.000,-- €   70,-- zzgl. VSt
 
Anzahl der zu versichernden Betriebsstätten: ______ (bitte Auflistung mit Anschriften beifügen) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Ich bin (Wir sind) bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die Prämien zu diesem 
Versicherungsvertrag jeweils zum Ersten des Monats, in dem sie fällig sind, von nachstehendem 
Konto eingezogen werden. Dies gilt auch für Ersatzverträge. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur 
Einlösung. Alle Prämien verstehen sich zzgl. Versicherungssteuer von derzeit 19 %.  
 
Name und Ort des Geldinstituts   
   

BLZ          Konto-Nr.             
   

Name des Kontoinhabers   
 

Ihr Versicherungsvertrag wird nur angenommen, wenn Sie dem Beitragseinzug per Lastschrift zustimmen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Besteht oder bestand eine Haftpflicht-Versicherung für Reiseveranstalter / Reisebüros bei einem 
anderen Versicherungsunternehmen?     o JA    o NEIN 
Wenn JA; bitten wir um folgende Angaben: 
 

Versicherungsart:  Vers.Nr.:  
    
Versicherer:  Vertragsende:  
 
Grundlage der Versicherungen sind die gesetzlichen Bestimmungen und die weiteren für den Vertragsinhalt 
maßgeblichen Verbraucherinformationen, mit welchen ich mich / wir uns einverstanden erklären.  
 
Ich / Wir willige(n) ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten die sich aus dem Antrag oder der 
Vertragsdurchführung (Beiträge/Versicherungsfälle/Risiko/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung, sowie an ihren Fachverband und andere 
Versicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche übermittelt. Ich / Wir willige(n) ferner ein, dass der 
Versicherer / Unternehmen der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG; Hannover meine allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den für mich 
zuständen Vermittler weitergeben. Etwaige Benachrichtigungen nach § 26 Abs. 1 BDSG sind an Travelsafe 
GmbH zu richten.  

 
 
 
   

Ort, Datum  Stempel und Unterschrift des Antragstellers 
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RISIKO-ZUSCHLÄGE zur 
Spezial-Haftpflicht-Versicherung für Reiseveranstalter 

(Bitte ankreuzen!) 
 

A)  Risikoklasse 0 
 

 WIR VERANSTALTEN KEINE REISEN MIT SPORT- ODER ZUSATZRISIKEN. 
 
B) Risikoklasse1 (Reisen mit folgenden Aktivitäten): 

 
 Ski- und Snowboardkurse  Kajak- und Kanufahren 
 Tennis  Surfen, Windsurfen 
 Inline-Skating  Schnorcheln  
 Mountain-Biking, touren  Segeln 
 Marathonläufe  Golf 
 Schneeschuh-Trekking  Floßfahrten 
 einfache Survival-Kurse  Bogenschießen 
 Flow-Rafting (wandern mit dem schlauchboot)  Bergwandern 
 Besuch von öffentlichen Sportveranstaltungen  Wattwandern 

 
C) Risikoklasse 2 (Reisen mit folgenden Aktivitäten): 

 
 Reiten  Jet-Skifahren 
 Trekking-Touren  Telemark-Skifahren 
 Jagdreisen  Seilrutschen 
 Tauchen  
 Ballonfahrten   
 Klettern und Abseilen in einem Klettergarten  
 Klettern und Abseilen an einer nachgestellten Kletterwand 
 Geführte Motorradtouren (keine Wettbewerbe) 
 Safaris in Nationalparks / in privaten Wildreservaten 
 Hundeschlittentouren (keine Expeditionen) 

 
D) FÜR ALLE NACHFOLGENDEN RISIKEN WIRD DER ZUSCHLAG AUF ANFRAGE KALKULIERT: 

 
 Klettern und abseilen (freies Gelände)  Bergsteigen 
 Wildwasser-Rafting und Kanufahren  Paragliding 
 Gletscherwanderungen  Tandembobfahren 
 Höhlenwanderungen  Alpine Skitouren 
 Gebäudeklettern  Fahrertraining 
 Tiefseetauchen 

 
 

(BUNGEE-JUMPING UND CANYONING SIND NICHT VERSICHERBAR) 
 
WELCHE WEITEREN AKTIVITÄTEN WERDEN VON IHNEN IM RAHMEN DER 

REISEVERANSTALTERTÄTIGKEIT ENTGELTLICH ODER UNENTGELTLICH ANGEBOTEN? (EVTL. FLYER / 
PROSPEKT BEIFÜGEN). MÖGLICHE RISIKOBEHAFTETE AKTIVITÄTEN WERDEN NACH PRÜFUNG 

DURCH DEN VERSICHERER EINER RISIKOKLASSE ZUGEORDNET.  
 

 
 
 
 
 
 


